
News aus der Primarschule Affoltern 
Neue Schulärztin 

Da unser langjähriger Schularzt, Herr 
Dr. med. Anton Caprez, seine Anstel-
lung leider per Ende November 2011 
gekündigt hatte, musste eine Nachfolge 
gefunden werden. Dies ist gelungen: 
Seit Anfang Dezember 2011 hat Frau 
Dr. med. Alice Asam diese Funktion 
übernommen. Sie ist ausgebildete Fach-
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
und leitet seit dem letzten September 
die Kinderarztpraxis des Spitals Affol-
tern. Ihre erste „Amtshandlung“ werden 
nach den Sportferien die Reihenunter-
suchungen der kleinen Kindergarten-
kinder sein. Die Viertklässler wurden 
im letzten Herbst noch von Herrn Dr. 
Caprez untersucht. 

Die Primarschule Affoltern wünscht 
Frau Dr. Asam viel Freude und Zufrie-
denheit bei ihrer neuen Tätigkeit. 
Gleichzeitig bedankt sie sich bei Herrn 
Dr. Caprez herzlich für seine langjähri-
gen, wertvollen Dienste und wünscht 
ihm für seine Zukunft alles Gute. 

Neue Computer 

Die Primarschule ist zurzeit daran, in-
nerhalb von fünf Jahren die gesamte  
Informatik-Hardware in den Schulhäu-
sern und Kindergärten zu ersetzen. 
Nachdem im Jahr 2010 im Schulhaus 
Zwillikon neue Computer angeschafft 
worden waren, war im Jahr 2011 das 
Schulhaus Stigeli dran. Im Jahr 2012 
wird das Schulhaus Chilefeld folgen. 
Die Schulhäuser Semper und Butzen 
werden in den Jahren 2013 beziehungs-
weise 2014 mit neuen Computern aus-
gestattet.  

Transparente Zuteilungsrichtlinien 

Seit jeher besuchen Kinder, die im Orts-
teil Zwillikon wohnen, die Primarschule 
in der Schuleinheit Zwillikon: Hier wird 
von jedem Jahrgang eine Klasse ge-
führt. Da es in Zwillikon selbst aber oft 
zu wenig Kinder gibt, um die Klassen in 
der vorgeschriebenen Grösse zu führen, 
werden jeweils auch ein paar Kinder aus 
dem Ortsteil Affoltern einer Klasse in 
Zwillikon zugeteilt.  

 

Damit in Zukunft vollständige Transpa-
renz bezüglich Zuteilungsmöglichkeiten 
herrscht, hat die Schulpflege am  5. De-
zember 2011 die geltenden Zuteilungs-
richtlinien wie folgt ergänzt und be-
schlossen: 
Kinder, die im Ortsteil Affoltern 
westlich der Bahnlinie wohnen, kön-
nen einem Schulhaus in Affoltern 
oder in Zwillikon zugeteilt werden. 
Bei allen anderen Adressen gilt die 
Postleitzahl als Zuteilungsregel (Post-
leitzahl 8909: Schulbesuch in  Zwilli-
kon, Postleitzahl 8910 östlich der 
Bahnlinie: Schulbesuch in Affoltern).  

Die Eltern von Schülerinnen und Schü-
lern der betreffenden neuen Klassenzü-
ge im Schuljahr 12/13 wurden mit ei-
nem Brief bereits darüber informiert.  

Im Hinblick auf ausgewogene Klassen-
grössen hat die Primarschulpflege auch 
beschlossen, dass spezielle Eintei-
lungswünsche zu einer bestimmten 
Schuleinheit in Zukunft leider nicht 
mehr berücksichtigt werden können. 

Merkblatt für vorzeitigen Eintritt in 
den Kindergarten 

Normalerweise treten Kinder, die bis 
zum 30. April den vierten Geburtstag 
feiern, im darauf folgenden August in 
den Kindergarten ein.  Die Schulpflege 
erhält aber immer wieder Anträge von 
Eltern, die ihr Kind früher in den Kin-
dergarten schicken möchten. Gestützt 
auf das Volksschulgesetz hat die Pri-
marschule nun ein Merkblatt für den 
vorzeitigen Kindergarteneintritt erarbei-
tet. Die wichtigsten Punkte daraus: 

 Das Kind muss bis am 31. Juli das 
vierte Altersjahr vollendet haben. 

 Sein Entwicklungsstand legt einen 
vorzeitigen Kindergarteneintritt na-
he. 

 In den Kindergartenklassen gibt es 
Platz für zusätzliche Kinder. 

 Die Eltern schicken bis spätestens 
Ende Februar ein ausreichend be-
gründetes Gesuch an die Schulver-
waltung.  

Das Merkblatt ist auf www.psa.ch zu 
finden oder kann bei der Schulverwal-
tung angefordert werden. 

 

Neues Vorgehen bei Dispensations-
gesuchen 

Bisher reichten Eltern, die ihr Kind vom 
Schulunterricht dispensieren lassen 
wollten, ihr Gesuch bei der Klassenlehr-
person ein. Dies gilt in Zukunft nur 
noch für die zwei Jokertage, welche alle 
Kinder pro Jahr  beziehen dürfen. Alle 
anderen Dispensationen müssen ab 
sofort direkt bei der Schulleitung bean-
tragt werden. Diese ist – gestützt auf die 
Volksschulverordnung – auch für die 
Bewilligung/Ablehnung zuständig.  

Zu beachten ist, dass Ferienbezüge 
(Jokertage ausgenommen) ausserhalb 
der offiziellen Schulferien im Allge-
meinen  nicht bewilligt werden. 

Primarschulpflege Affoltern am Albis 


